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Kommunales Investitionsprogramm Kl 3.0, Kapitel 1 und 2 - Rheinland-Pfalz 

hier: Verlängerung des Förderzeitraumes

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Bundesregierung hat vor Kurzem im Zuge des Aufbauhilfegesetzes 2021 noch

mals den Förderzeitraum für das Kommunalinvestitionsförderungsgesetz um zwei wei

tere Jahre verlängert. Hiermit möchte ich Sie darüber informieren, dass die bundesge

setzliche Anpassung zu den Umsetzungsfristen für die beiden Landesprogramme 

Kl 3.0 (Kapitel 1 und Kapitel 2) gleichermaßen gilt.

Für die Baufertigstellung gelten damit folgende neue Fristen:

Kl 3.0, Kapitel 1: 31. Dezember 2023

Kl 3.0, Kapitel 2: 31. Dezember 2025

Ich möchte an Sie appellieren, weiterhin alle Anstrengungen zu unternehmen, welche 

das vollständige Abrufen der Bundesfördermittel ermöglichen. Ich gehe davon aus, 

dass die Umsetzung des Förderprogramms in Rheinland-Pfalz mit der wiederholten 

Ausweitung der Fristen gelingen wird und vertraue auf unsere gute Zusammenarbeit.



MINISTERIUM DER FINANZEN

Einen aktualisierten Gesamtüberblick zu den Fristen für Kl 3.0 entnehmen Sie bitte 

der beigefügten Anlage. Die Informationen sind zusätzlich auf der Homepage des Mi

nisteriums der Finanzen abrufbar. Für Rückfragen steht Ihnen das Fachreferat 403 

(Telefon: 06131 16-4231) jederzeit zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Stephan Weinberg

Anlage
Kl 3.0 in Rheinland-Pfalz - Übersicht zu den Fristen für Kapitel 1 und 2
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